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Gesetz zur Umsetzung des 
Terrorismusbekämpfungsgesetzes und 

zur Stärkung der parlamentarischen Kontrolle 

Vom 24. Oktober 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Gesetz zur Änderung des 

Brandenburgischen Verfassungsschutzgesetzes 

Das Brandenburgische Verfassungsschutzgesetz vom 5. April 
1993 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 30. Juli 2001 (GVBl. I S. 126, 136), wird wie folgt 
geändert: 

1.	 In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 14 fol
gende Angabe eingefügt: 

„§ 14a Übermittlung von Informationen durch nicht-öf-
fentliche Stellen an die Verfassungsschutzbehör
de“. 

2.	 In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird nach Nummer 3 folgende Num
mer 4 angefügt: 

„4.	 Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völ
kerverständigung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundge
setzes), insbesondere das friedliche Zusammenle
ben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgeset
zes) gerichtet sind.“. 

3.	 In § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 10 wird die Angabe „des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz“ durch die Angabe „des Arti
kel 10-Gesetzes“ ersetzt. 

4.	 § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
und 3“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4“ er
setzt. 

b)	 In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe „§ 7 Abs. 3 des Ge
setzes zu Artikel 10 Grundgesetz“ durch die Angabe 
„§ 4 Abs. 2 des Artikel 10-Gesetzes“ ersetzt. 

5.	 § 9 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 wird die Angabe „§ 2 des Gesetzes zu Arti
kel 10 Grundgesetz“ durch die Angabe „§ 3 des Arti
kel 10-Gesetzes“ ersetzt. 

b)	 In Absatz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1 oder 3“ 
durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4“ ersetzt. 

6.	 § 10 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind spätestens zehn Jahre, über Be

strebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 spätestens 15 Jahre 
nach dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten 
Information zu löschen, es sei denn, der Leiter der Verfas
sungsschutzabteilung im Ministerium des Innern, im Falle 
seiner Verhinderung dessen Vertreter, trifft im Einzelfall 
ausnahmsweise eine andere Entscheidung.“ 

7.	 § 14 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Behörden, Betriebe und Einrichtungen des 
Landes sowie die der Aufsicht des Landes Branden
burg unterstehenden juristischen Personen des öffent
lichen Rechts unterrichten von sich aus die Verfas
sungsschutzbehörde über die ihnen bekannt geworde
nen Tatsachen einschließlich personenbezogener Da
ten, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten für eine fremde Macht oder Bestrebungen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes erkennen lassen, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerich
tete Vorbereitungshandlungen gegen die in § 3 Abs. 1 
Nr. 1, 3 und 4 genannten Schutzgüter gerichtet sind.“ 

b)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 2 des Gesetzes zu Ar
tikel 10 Grundgesetz“ durch die Angabe „§ 3 des 
Artikel 10-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Auf die dabei übermittelten Kenntnisse und 
Unterlagen finden § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 4 
Abs. 2 Satz 2 des Artikel 10-Gesetzes entsprechen
de Anwendung.“ 

8.	 Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt: 

„§ 14a 
Übermittlung von Informationen durch 

nicht-öffentliche Stellen an die Verfassungsschutzbehörde 

(1) Auskünfte nach § 8 Abs. 5 bis 8 des Bundesverfas
sungsschutzgesetzes dürfen nur auf schriftlichen Antrag 
des Leiters der Verfassungsschutzabteilung im Ministerium 
des Innern, im Falle seiner Verhinderung seines Vertreters, 
eingeholt werden. Über den Antrag entscheidet der Minis
ter des Innern, im Falle seiner Verhinderung sein Vertreter. 

(2) Das Ministerium des Innern unterrichtet die G 10
Kommission über die beschiedenen Anträge vor deren 
Vollzug. Bei Gefahr im Verzug kann das Ministerium des 
Innern den Vollzug der Entscheidung auch vor Unterrich
tung der Kommission anordnen. Die G 10-Kommission 
prüft von Amts wegen oder aufgrund von Beschwerden 
die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Einholung von 
Auskünften. Entscheidungen über Auskünfte, die die 
G 10-Kommission für nicht notwendig oder unzulässig er
klärt, hat das Ministerium des Innern unverzüglich aufzu
heben. 
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(3) Die Kontrollbefugnis der Kommission erstreckt sich 
auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
nach Absatz 1 erlangten Daten. 

(4) Für die Verarbeitung der nach § 8 Abs. 5 bis 8 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes erhobenen Daten ist § 4 
des Artikel 10-Gesetzes entsprechend anzuwenden. 

(5) Für die Mitteilung an den Betroffenen findet § 12 Abs. 1 
und 3 des Artikel 10-Gesetzes entsprechende Anwendung. 

(6) Das Ministerium des Innern unterrichtet im Abstand 
von höchstens sechs Monaten die Parlamentarische Kon
trollkommission über die Durchführung von Maßnahmen 
nach Absatz 1. 

(7) Das Ministerium des Innern unterrichtet das Parlamen
tarische Kontrollgremium des Bundes jährlich über die 
nach Absatz 1 durchgeführten Maßnahmen nach Maßgabe 
des § 8 Abs. 10 Satz 1 zweiter Halbsatz des Bundesverfas
sungsschutzgesetzes. 

(8) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldege
heimnisses (Artikel 10 Grundgesetz, Artikel 16 Verfassung 
des Landes Brandenburg) wird nach Maßgabe des Absat
zes 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 6 und 8 des Bundesverfas
sungsschutzgesetzes eingeschränkt.“ 

9.	 In § 15 Abs. 1 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 4 
angefügt: 

„4. von Bestrebungen, die durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen 
den Gedanken der Völkerverständigung (Artikel 9 
Abs. 2 des Grundgesetzes), insbesondere das friedliche 
Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des 
Grundgesetzes) gerichtet sind.“. 

10. In § 25 Abs. 4 werden die Wörter „des Gesetzes zu Arti
kel 10 Grundgesetz“ durch die Wörter „des Artikel 10-Ge-
setzes“ ersetzt. 

Artikel 2 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 

Das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Artikel 10 Grund
gesetz im Land Brandenburg vom 14. Dezember 1995 
(GVBl. I S. 286) wird wie folgt geändert: 

1.	 Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes“. 

2.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Oberste Landesbehörde im Sinne des § 10 Abs. 1 
des Artikel 10-Gesetzes ist das Ministerium des Innern.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Antragsberechtigt nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Arti
kel 10-Gesetzes ist der Leiter der Verfassungsschutzab
teilung im Ministerium des Innern, im Falle seiner Ver
hinderung sein Vertreter.“ 

3.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Sie ist auch zuständige Stelle im Sinne von § 4 
Abs. 3 Satz 1 des Artikel 10-Gesetzes.“ 

bb) Die Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 3 bis 5. 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sie treffen ihre Entscheidungen mehrheitlich.“ 

c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Der G 10-Kommission ist die für die Erfüllung ih
rer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstat
tung zur Verfügung zu stellen.“ 

4.	 § 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die Kontrollbefugnis der Kommission erstreckt sich 
auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
der nach dem Artikel 10-Gesetz erlangten personenbe
zogenen Daten. Die Kommission kann dem Landesbe
auftragten für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht Gelegenheit zur Stellungnahme in Fra
gen des Datenschutzes geben.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 5 Abs. 5 des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz“ durch die Angabe 
„§ 12 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Mitteilung“ die 
Wörter „an die betroffene Person“ eingefügt. 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes zur Neuordnung 

des Landesdisziplinarrechts 

Das Gesetz zur Neuordnung des Landesdisziplinarrechts vom 
18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 254) wird wie folgt geändert:


Artikel 4 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:


„3. § 6c Abs. 1 wird wie folgt gefasst:


‘(1) Einem Richter ist auf Antrag, der sich auf die Zeit bis 
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zum Beginn des Ruhestandes erstrecken muss, Teilzeitbe
schäftigung als Altersteilzeit mit der Hälfte des bisherigen 
Dienstes, höchstens mit der Hälfte des in den letzten zwei 
Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich ge
leisteten Dienstes, zu bewilligen, wenn 

1.	 das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Altersteil
zeit zulässt, 

2.	 der Richter das 55. Lebensjahr vollendet hat, 

3.	 er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteil
zeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeitbeschäftigt 
war, 

4.	 die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2010 beginnt und 

5.	 zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 

Ein Antrag auf Altersteilzeit mit weniger als der Hälfte der 
regelmäßigen Dienstzeit ist nur zulässig, wenn die Zeiten 
der Freistellung vom Dienst in der Weise zusammengefasst 
werden, dass der Richter zuvor Dienst mit mindestens der 
Hälfte des regelmäßigen Dienstes leistet; dabei bleiben 
Teilzeitbeschäftigungen mit geringfügig verringerter 
Dienstzeit außer Betracht.’“ 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

(1) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. Im 
Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) § 10 Abs. 3 Satz 2 des Brandenburgischen Verfassungs
schutzgesetzes gilt ab dem 11. Januar 2007 in folgender Fas
sung: 

„Gespeicherte personenbezogene Daten über Bestrebungen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 sind spätestens zehn Jahre nach 
dem Zeitpunkt der letzten gespeicherten relevanten Informa
tion zu löschen, es sei denn, der Leiter der Verfassungsschutz
abteilung im Ministerium des Innern, im Falle seiner Verhinde
rung sein Vertreter, trifft im Einzelfall ausnahmsweise eine an
dere Entscheidung.“ 

Potsdam, den 24. Oktober 2002 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Gesetz zu dem Abkommen vom 20. Dezember 2001 
zur Änderung des Abkommens über die Errichtung 
und Finanzierung des Instituts für medizinische und 

pharmazeutische Prüfungsfragen 

Vom 24. Oktober 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem in Berlin am 20. Dezember 2001 unterzeichneten Ab
kommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung 
und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharma
zeutische Prüfungsfragen wird zugestimmt. Das Abkommen 
wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 2 in 
Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 24. Oktober 2002 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts 

für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen


schließen auf der Grundlage des unter Tagesordnungspunkt 5

gefassten Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom




157 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 10 vom 29. Oktober 2002 

20. Dezember 2001 in Berlin, vorbehaltlich der Zustimmung 
ihrer gesetzgebenden Körperschaften, folgendes Abkommen: 

Artikel 1 

Das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des In
stituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 
vom 14. Oktober 1970, zuletzt geändert durch das Abkommen 
vom 17. Juni 1993, wird wie folgt geändert: 

1.	 Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Län
der nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärzte, 
der Approbationsordnung für Apotheker sowie der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für Psycho
logische Psychotherapeuten und für Kinder- und Ju
gendlichenpsychotherapeuten für folgende Aufgaben 
zur Verfügung: 

1.	 Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Ge
genstände, auf die sich die schriftlichen Prüfungen 
beziehen, 

2.	 Erstellung der Prüfungsfragen mit den dazugehöri
gen Antwortmöglichkeiten und Festlegung, welche 
Antwort als zutreffend anerkannt wird, 

3.	 Druck und Versendung der Prüfungsfragebögen 
und der Antwortbögen an die zuständigen Stellen 
der Länder, 

4.	 Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prü
fungstermine, 

5.	 technische Auswertung der Antwortbögen und Mit
teilung des Auswertungsergebnisses unter Zurück
sendung der Antwortbögen an die zuständigen 
Stellen der Länder.“ 

b)	 Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Das Institut kann weitere Leistungen auf dem Ge
biet des Ausbildungs- und Prüfungswesens erbringen. Es 
darf dabei ausschließlich solche Aufgaben übernehmen, 
die gegen Kostenerstattung erledigt werden können.“ 

2.	 Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ih
re zuständigen Stellen nach Maßgabe der in Artikel 2 
Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die durchzufüh
renden Prüfungen 

1.	 die vom Institut erstellten Prüfungsfragen mit Antwort
möglichkeiten abnehmen, 

2.	 bei den schriftlichen Prüfungen nach den Approba
tionsordnungen für Ärzte und Apotheker diese Prü
fungsfragen ausschließlich stellen sowie die Festlegung 
der zutreffenden Antworten anerkennen, 

3.	 einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut 
aufgestellten Zeitplänen durchführen, 

4.	 die Antwortbögen vom Institut technisch auswerten 
lassen, 

5.	 das Auswertungsergebnis ihren Prüfungsentscheidun
gen zugrunde legen.“ 

3.	 Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

„Dem Verwaltungsrat gehört je ein Vertreter der vertrag
schließenden Länder an, der von dem für das Gesundheits
wesen zuständigen Minister (Senator) bestimmt wird. Je ei
nen weiteren Vertreter benennen die für das Finanzwesen 
und das Hochschulwesen zuständigen Minister des Landes 
Rheinland-Pfalz.“ 

4.	 Artikel 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und 7 erhält folgende Fassung: 

„6. die allgemeine Organisation der Kommissionen und 
Beiräte beim Institut sowie die Aufstellung von Richtli
nien über die Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder, 

7. die Beschlussfassung über Verpflichtungsgeschäfte im 
Werte von mehr als 30 000 Euro.“ 

5.	 Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 bis 5 erhält folgende Fassung: 

„Er wird von dem Verwaltungsrat mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Stimmen für die Dauer von sechs Jah
ren gewählt und zum Beamten auf Zeit ernannt. Wieder
wahl ist zulässig. Der Leiter des Instituts kann auch dann 
gewählt oder wiedergewählt werden, wenn er vor Ablauf 
der Wahlzeit aus gesetzlichen Gründen altersbedingt aus
scheiden muss. Beamtenrechtliche Vorschriften bleiben im 
Übrigen unberührt.“ 

6.	 Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 Satz 3 und 4 erhält folgende Fassung: 

„Das Institut bittet die humanmedizinischen und phar
mazeutischen Fakultäten/Fachbereiche sowie die Aus
bildungsstätten nach § 6 des Psychotherapeutengesetzes 
und die entsprechenden wissenschaftlichen Fachgesell
schaften, die Namen derjenigen Personen mitzuteilen, 
die geeignet und bereit sind, als Mitglieder in den Sach-
verständigen-Kommissionen tätig zu sein. Die Mitglie
der der Sachverständigen-Kommissionen werden vom 
Institut grundsätzlich aus diesen Vorschlägen und im 
Benehmen mit je einem für die Bereiche Humanmedi
zin und Pharmazie sowie Psychologische Psychothera
pie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie beim 
Institut zu bildenden Beirat berufen; die Mitglieder des 
Beirats werden ebenfalls vom Institut berufen.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die unter fachlicher Verantwortung des Instituts 
ausgewählten oder erstellten Prüfungsfragen eines je
den Prüfungstermins werden rechtzeitig vor der jewei
ligen Prüfung von Sachverständigen auf Einhaltung der 
rechtlichen Anforderungen hin kontrolliert (Kontroll-
Kommission).“ 

7. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, alle er
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Geheimhal
tung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwort
möglichkeiten bis zum Abschluss der jeweiligen Prüfung 
zu sichern.“ 

8. Artikel 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Festsetzung des hierfür notwendigen Betrags bedarf 
der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen 
zuständigen Minister (Senatoren) der vertragschließenden 
Länder.“ 

9. Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Prüfungsberichte sind dem Leiter des Instituts, dem 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats, den für das Gesund
heitswesen zuständigen Ministern (Senatoren) und den für 
das Finanzwesen zuständigen Ministern (Senatoren) der 
Länder zuzuleiten.“ 

Artikel 2 

Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmä
ßig zuständigen Organe am ersten Tag des Monats in Kraft, der 
dem Monat folgt, in dem die letzte der von den vertragschlie
ßenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der 
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. 

Berlin, den 20. Dezember 2001 

Für das Land Baden-Württemberg 
Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern 
Dr. Edmund Stoiber 

Für das Land Berlin 
Klaus Wowereit 

Für das Land Brandenburg 
Dr. Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Dr. Henning Scherf 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Ole von Beust 

Für das Land Hessen 
Roland Koch 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Dr. Harald Ringstorff 

Für das Land Niedersachsen 
Sigmar Gabriel 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Wolfgang Clement 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Kurt Beck 

Für das Saarland 
Peter Müller 

Für den Freistaat Sachsen 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Dr. Reinhard Höppner 

Für das Land Schleswig-Holstein 
Heide Simonis 

Für den Freistaat Thüringen 
Dr. Bernhard Vogel 

Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Bereitstellung 
von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten 

für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang 
mit der Veranstaltung der 

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 

Vom 24. Oktober 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Zustimmung zum Vertrag 

Dem am 13. Juni 2002 unterzeichneten Staatsvertrag über die 
Bereitstellung von Mitteln aus den Oddset-Sportwetten für ge
meinnützige Zwecke im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 wird 
zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 5 in Kraft 
tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Bran
denburg Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 24. Oktober 2002 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Staatsvertrag über die Bereitstellung von Mitteln 
aus den Oddset-Sportwetten für gemeinnützige Zwecke 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)


schließen nachstehenden Staatsvertrag:


Präambel 

Angesichts der herausgehobenen Bedeutung der FIFA Fußball
Weltmeisterschaft Deutschland 2006 als gesamtgesellschaftli
chem Ereignis, das neben völkerverbindenden Elementen ins
besondere auch dem Breiten-, Jugend- und Behindertensport 
dient und Impulse gibt, die weit über die eigentliche Fußball
Weltmeisterschaft im Jahr 2006 hinauswirken, beschließen die 
Länder eine befristete Bereitstellung von Mitteln aus den Odd-
set-Sportwetten für mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft in 
Zusammenhang stehende gemeinnützige Zwecke. 

§ 1 
Höhe der Mittel und Mittelempfänger 

(1) Ab dem Veranstaltungsjahr 2002 bis einschließlich des Ver
anstaltungsjahres 2006 werden von jedem Land jährlich 
12 v. H. der das Ergebnis des Veranstaltungsjahres 2001 über

steigenden Gesamtsumme der in dem jeweiligen Land erzielten 
Wetteinsätze aus den Oddset-Sportwetten des jeweiligen Ver
anstaltungsjahres (Überschussbetrag) für gemeinnützige Zwe
cke im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FIFA Fuß-
ball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 verwendet. Die Er
gebnisse des Veranstaltungsjahres 2001 in den einzelnen Län
dern werden wie folgt festgestellt: 

Baden-Württemberg 70 080 968,00 EUR, 
Bayern 86 021 234,00 EUR, 
Berlin 17 697 778,00 EUR, 
Brandenburg 7 124 875,00 EUR, 
Bremen 4 683 454,00 EUR, 
Hamburg 21 303 365,00 EUR, 
Hessen 41 455 211,00 EUR, 
Mecklenburg-Vorpommern 3 991 510,00 EUR, 
Niedersachsen 40 071 113,00 EUR, 
Nordrhein-Westfalen 145 574 733,00 EUR, 
Rheinland-Pfalz 26 024 381,00 EUR, 
Saarland 6 312 629,00 EUR, 
Sachsen 11 864 891,00 EUR, 
Sachsen-Anhalt 8 073 636,00 EUR, 
Schleswig-Holstein 17 302 450,00 EUR, 
Thüringen 5 447 224,00 EUR. 

(2) Der Deutsche Fußballbund (im Folgenden: „DFB“ genannt) 
wird als Empfänger der Mittel nach Absatz 1 bestimmt. 

(3) Für die Veranstaltungsjahre 2002, 2003 und 2004 wird je
weils bis zum 31. März des Folgejahres der auf den DFB ent
fallende Überschussbetrag dem DFB zur Verfügung gestellt. 
Ab dem Veranstaltungsjahr 2005 erfolgt in jedem Land bis zum 
Ende des auf das jeweilige Quartal folgenden Kalendermonats 
eine quartalsweise Auszahlung, wobei für die ersten drei Quar
tale der Veranstaltungsjahre 2005 und 2006 jeweils ein auf der 
Grundlage der sich aus der Gegenüberstellung von 25 v. H. des 
nach Absatz 1 Satz 2 festgestellten Ergebnisses mit der in die
sem Quartal tatsächlich erzielten Gesamtsumme der Wettein
sätze ergebender Abschlag gewährt wird. Für das jeweilige 
vierte Quartal der Veranstaltungsjahre 2005 und 2006 wird bis 
zum Ablauf des ersten Quartals des Folgejahres eine auf das je
weilige Veranstaltungsjahr bezogene Gesamtabrechnung des 
auf den DFB als Mittelempfänger tatsächlich entfallenden 
Überschussbetrages vorgenommen. Im Übrigen bleibt es den 
Ländern vorbehalten, das Verfahren für die Auszahlung des 
Überschussbetrages festzulegen. 

(4) Sofern die dem DFB zur Verfügung gestellten Mittel nicht 
unmittelbar nach Mittelzufluss für Verwendungszwecke nach 
§ 2 eingesetzt werden, sind die Mittel vom DFB verzinslich an
zulegen. 

§ 2 
Verwendung der Mittel 

(1) Der DFB hat die nach § 1 Abs. 3 zur Verfügung gestellten 
Mittel sowie die nach § 1 Abs. 4 anfallenden Zinserträge aus
schließlich für gemeinnützige, mit der Veranstaltung der FIFA 
Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 in Zusammen
hang stehende Maßnahmen und Veranstaltungen zu verwen
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den, insbesondere Talentförderung, Familiensporttage, kultu
relle Rahmenprogramme, völkerverbindende Projekte und Vor
haben im Bereich des Breiten-, Jugend- und Behinderten
sports. 

(2) Bei der Verwendung der Mittel ist auf eine ausgewogene re
gionale Verteilung unter Berücksichtigung der Gesamtheit der 
mit der Veranstaltung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 
Deutschland 2006 in Zusammenhang stehenden Maßnahmen 
und Veranstaltungen hinzuwirken. 

§ 3 
Verwendungsnachweise und Rechnungsprüfung 

(1) Über die Verwendung der Mittel sind durch den DFB allen 
Ländern mit Geltung ab dem Jahr 2002 jeweils bis zum 30. Ju
ni des Folgejahres Verwendungsnachweise über die in dem je
weiligen Kalenderjahr mit diesen Mitteln in allen Ländern fi
nanzierten und abgeschlossenen Maßnahmen und Veranstal
tungen vorzulegen. Bis zum 30. Juni 2007 ist durch den DFB 
den Ländern ein Gesamtverwendungsnachweis vorzulegen. 
Der jeweilige Verwendungsnachweis hat mindestens die Höhe 
der jeweiligen Mittelvergabe und ihre Zweckbestimmung so
wie die regionale Verteilung zu enthalten. 

(2) Die Rechnungshöfe der Länder sind berechtigt, die Verwen
dung der dem DFB nach § 1 Abs. 3 zur Verfügung gestellten 
Mittel sowie der nach § 1 Abs. 4 anfallenden Zinserträge in 
entsprechender Anwendung der landesrechtlichen Regelungen 
über Zuwendungen zu prüfen. 

§ 4 
Schlussbestimmungen 

Sofern die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 
nicht stattfindet, entfällt die Verpflichtung zur Fortzahlung der 
Überschussbeträge. In diesem Fall sind die bis zum Zeitpunkt 
der sich darauf beziehenden Feststellung durch die FIFA nicht 
verbrauchten Mittel, einschließlich etwaiger bis dahin angefal
lener Zinserträge, vom DFB zu erstatten. 

§ 5 
Ratifizierung, In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2002 
in Kraft. Sind bis zum 30. November 2002 nicht alle Ratifika
tionsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Mi
nisterpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007 
außer Kraft; er endet vorzeitig, sobald die Gesamtsumme der 

Zuweisungen an den DFB 130 Mio. EUR erreicht. Die durch 
die aufgehobenen Bestimmungen eingetretenen Rechtswirkun
gen werden nicht berührt; für die Abwicklung der Rechtsver
hältnisse nach diesem Staatsvertrag sind die aufgehobenen Be
stimmungen weiterhin anzuwenden. 

Für das Land Baden-Württemberg 
Erwin Teufel, den 13. Juni 2002 

Für den Freistaat Bayern 
Dr. Edmund Stoiber, den 13. Juni 2002 

Für das Land Berlin 
Klaus Wowereit, den 13. Juni 2002 

Für das Land Brandenburg 
Dr. Manfred Stolpe, den 13. Juni 2002 

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Dr. Henning Scherf, den 13. Juni 2002 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Ole von Beust, den 13. Juni 2002 

Für das Land Hessen 
Roland Koch, den 13. Juni 2002 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Dr. Harald Ringstorff, den 13. Juni 2002 

Für das Land Niedersachsen 
Sigmar Gabriel, den 13. Juni 2002 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Wolfgang Clement, den 13. Juni 2002 

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Kurt Beck, den 13. Juni 2002 

Für das Saarland 
Peter Müller, den 13. Juni 2002 

Für den Freistaat Sachsen 
Georg Milbradt, den 13. Juni 2002 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, den 13. Juni 2002 

Für das Land Schleswig-Holstein 
Heide Simonis, den 13. Juni 2002 

Für den Freistaat Thüringen 
Dr. Bernhard Vogel, den 13. Juni 2002 
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